
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/4/4 96/18/0432
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1997

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AufG 1992 §5 Abs1;

AuslBG §15 Abs1;

FrG 1993 §17 Abs1;

Rechtssatz

Ein Befreiungsschein nach dem AuslBG vermag eine fehlende Bewilligung nach dem AufenthaltsG 1992 nicht zu

ersetzen (Hinweis E 21.2.1997, 97/18/0027).
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